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 Abteilung V 

E-3089/2023 

 

 
 

  U r t e i l  v o m  6 .  J u n i  2 0 2 3  

Besetzung 
 Einzelrichterin Gabriela Freihofer, 

mit Zustimmung von Richterin Jeannine Scherrer-Bänziger;   

Gerichtsschreiberin Nina Ermanni. 

   

Parteien 

 
A._______, geboren am (…), 

Beschwerdeführer,  

und dessen Kind, 

B._______, geboren am (…), 

Algerien,  

  

  
gegen 

  
Staatssekretariat für Migration (SEM), 

Quellenweg 6, 3003 Bern, 

Vorinstanz. 

   

Gegenstand 

 
Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung  

(Dublin-Verfahren - Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG);  

Verfügung des SEM vom 24. Mai 2023 / N (…). 
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Sachverhalt: 

A.  

Der Beschwerdeführer reichte am 6. April 2023 gemeinsam mit seinem 

Sohn in der Schweiz ein Asylgesuch ein. Ein Abgleich seiner Fingerabdrü-

cke mit der «Eurodac»-Datenbank ergab, dass er am 10. Oktober 2022 in 

Spanien daktyloskopisch erfasst worden war. 

B.  

B.a Am 20. April 2023 gewährte das SEM dem Beschwerdeführer – im 

Rahmen des persönlichen Gesprächs gemäss Art. 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 

2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mit-

gliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen 

oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internatio-

nalen Schutz zuständig ist (nachfolgend: Dublin-III-VO) und im Beisein sei-

ner Rechtsvertretung – das rechtliche Gehör zur Zuständigkeit Spaniens 

für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens, zu einer all-

fälligen Rückkehr dorthin sowie zum medizinischen Sachverhalt.  

Dabei machte er im Wesentlichen geltend, er habe sein Heimatland ge-

meinsam mit seinem Sohn im Oktober 20(…) verlassen und sich anschlies-

send rund sechs Monate illegal in Spanien – zuerst in einem Zentrum auf 

C._______ danach in D._______ – aufgehalten. In Spanien habe ihm eine 

Gruppe von Dieben geholfen, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Er sei 

mit dem Bus nach E._______ und nach 15 Tagen weiter in die Schweiz 

gereist. Nach Spanien wolle er nicht zurückkehren, dort habe er auch kein 

Asylgesuch eingereicht. Es habe ihm in Spanien nicht gefallen und er 

müsse auch an die Zukunft seines Sohnes denken. Betreffend seinen Ge-

sundheitszustand führte er aus, aufgrund eines Autounfalls Schmerzen auf 

der rechten Körperseite zu haben. Er sei deswegen bereits bei der Pflege 

im Bundesasylzentrum (BAZ) gewesen und habe Medikamente erhalten. 

Zudem wurde ihm Gelegenheit gegeben, allfällige Gründe zu äussern, die 

gegen eine Wegweisung seines Sohnes nach Spanien sprechen würden. 

Der Beschwerdeführer führte daraufhin aus, in der Schweiz bekämen alle 

Menschen ihre Rechte und es herrsche kein Chaos. Weiter hielt er fest, 

dass es seinem Sohn gesundheitlich gut gehe. 

B.b Gleichentags ersuchte die Vorinstanz die spanischen Behörden um 

Übernahme des Beschwerdeführers und dessen Sohnes B._______ (ge-

boren […]) gemäss Art. 13 Abs. 1 Dublin-III-VO.  
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C.  

Am 21. April 2023 liess der Beschwerdeführer der Vorinstanz eine Kopie 

seines Führerscheins zukommen. 

D.  

Mit Schreiben vom 3. Mai 2023 reichte der Beschwerdeführer seine ID-

Karte, seine Geburtsurkunde sowie die Geburtsurkunden seiner zwei Kin-

der zu den Akten. Sämtliche Beweismittel wurden in Kopie eingereicht. 

E.  

Am 10. Mai 2023 liess der Beschwerdeführer der Vorinstanz den ärztlichen 

Kurzbericht des BAZ vom 3. Mai 2023 zukommen.  

F.  

Am 18. Mai 2023 stimmten die spanischen Behörden dem Ersuchen der 

Vorinstanz um Übernahme des Beschwerdeführers gestützt auf Art. 13 

Abs. 1 Dublin-III-VO explizit zu. 

G.  

Mit Schreiben vom 19. Mai 2023 wandte sich die Vorinstanz erneut an die 

spanischen Behörden, und hielt fest, in ihrem Ersuchen vom 20. April 2023 

sei auch der Sohn des Beschwerdeführers aufgeführt worden. Dieser sei 

in der Zustimmung Spaniens vom 18. Mai 2023 aber nicht enthalten. Die 

Vorinstanz ersuche deshalb um eine Zustimmung der spanischen Behör-

den, die auch den Sohn miteinschliesse. 

H.  

Am 24. Mai 2023 stimmten die spanischen Behörden dem Ersuchen der 

Vorinstanz um Übernahme des Beschwerdeführers und dessen Sohnes 

gestützt auf Art. 13 Abs. 1 Dublin-III-VO explizit zu. 

I.  

Mit Verfügung vom 24. Mai 2023 (eröffnet am 26. Mai 2023) trat die Vor-

instanz in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG (SR 142.31) auf die 

Asylgesuche des Beschwerdeführers und dessen Sohnes nicht ein, ver-

fügte ihre Überstellung nach Spanien und forderte sie auf, die Schweiz am 

Tag nach Ablauf der Beschwerdefrist zu verlassen. Gleichzeitig beauftragte 

das SEM den zuständigen Kanton mit dem Vollzug der Wegweisung, hän-

digte dem Beschwerdeführer die editionspflichtigen Akten gemäss Akten-

verzeichnis aus und stellte fest, dass einer allfälligen Beschwerde gegen 

den Entscheid keine aufschiebende Wirkung zukomme. 
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J.  

Mit Schreiben vom 26. Mai 2023 teilte die Rechtsvertretung die Beendi-

gung des Mandats mit dem Beschwerdeführer mit. 

K.  

Mit Eingabe vom 30. Mai 2023 erhob der Beschwerdeführer beim Bundes-

verwaltungsgericht Beschwerde und beantragte, die Verfügung des SEM 

sei aufzuheben und sein Asylgesuch sei in der Schweiz zu prüfen. In pro-

zessualer Hinsicht beantragte er die Gewährung der aufschiebenden Wir-

kung sowie der unentgeltlichen Prozessführung inklusive Verzicht auf die 

Kostenvorschusserhebung. 

L.  

Am 31. Mai 2023 ordnete die Instruktionsrichterin einen superprovisori-

schen Vollzugsstopp an. Gleichentags lagen dem Bundesverwaltungsge-

richt die vorinstanzlichen Akten in elektronischer Form vor (vgl. Art. 109 

Abs. 3 AsylG). 

 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zuständig für die Beurteilung von 

Beschwerden gegen Verfügungen des SEM (Art. 105 AsylG, Art. 31 und 33 

Bst. b VGG). Auf dem Gebiet des Asyls entscheidet es in der Regel – und 

so auch vorliegend – endgültig (Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG). 

1.2 Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, 

soweit das AsylG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG). 

1.3 Der Beschwerdeführer und sein Sohn haben am Verfahren vor der Vor-

instanz teilgenommen, sind durch die angefochtene Verfügung besonders 

berührt und haben ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung be-

ziehungsweise Änderung. Sie sind daher zur Einreichung des Rechtsmit-

tels legitimiert (Art. 105 AsylG und Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die frist- und 

formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten (Art. 108 Abs. 3 

AsylG sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG). 

2.  

2.1 Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht (einschliesslich 

Missbrauch und Überschreiten des Ermessens) sowie die unrichtige oder 
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unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt 

werden (Art. 106 Abs. 1 AsylG). 

2.2 Bei Beschwerden gegen Nichteintretensentscheide, mit denen es das 

SEM ablehnt, das Asylgesuch auf seine Begründetheit hin zu überprüfen 

(Art. 31a Abs. 1–3 AsylG), ist die Beurteilungskompetenz der Beschwer-

deinstanz grundsätzlich auf die Frage beschränkt, ob die Vorinstanz zu 

Recht auf das Asylgesuch nicht eingetreten ist (vgl. BVGE 2017 VI/5 E. 3.1; 

2012/4 E. 2.2, je m.w.H.). 

3.  

Die Beschwerde erweist sich als offensichtlich unbegründet und ist im Ver-

fahren einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten 

Richters oder einer zweiten Richterin (Art. 111 Bst. e AsylG), ohne Durch-

führung eines Schriftenwechsels und mit summarischer Begründung, zu 

behandeln (Art. 111a Abs. 1 und 2 AsylG). 

4.  

4.1 Auf Asylgesuche ist in der Regel nicht einzutreten, wenn Asylsuchende 

in einen Drittstaat ausreisen können, der für die Durchführung des Asyl- 

und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist (Art. 31a 

Abs. 1 Bst. b AsylG). In diesem Fall verfügt das SEM in der Regel die Weg-

weisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an (Art. 44 AsylG). 

4.2 Gemäss Art. 3 Abs. 1 Dublin-III-VO wird jeder Asylantrag von einem 

einzigen Mitgliedstaat geprüft, der nach den Kriterien des Kapitels III als 

zuständiger Staat bestimmt wird. Das Verfahren zur Bestimmung des zu-

ständigen Mitgliedstaates wird eingeleitet, sobald in einem Mitgliedstaat 

erstmals ein Asylantrag gestellt wird (Art. 20 Abs. 1 Dublin-III-VO). Im Fall 

eines sogenannten Aufnahmeverfahrens (engl.: take charge) – wie vorlie-

gend – sind die in Kapitel III (Art. 8–15 Dublin-III-VO) genannten Kriterien 

in der dort aufgeführten Rangfolge (Prinzip der Hierarchie der Zuständig-

keitskriterien; vgl. Art. 7 Abs. 1 Dublin-III-VO) anzuwenden. 

4.3 Wenn eine antragstellende Person, aus einem Drittstaat kommend, die 

Land-, See- oder Luftgrenze eines Mitgliedstaates illegal überschritten hat, 

ist dieser Mitgliedstaat gemäss Art. 13 Abs. 1 Dublin-III-VO für die Prüfung 

des Antrags auf internationalen Schutz zuständig.  

4.4 Ein Abgleich der Fingerabdrücke des Beschwerdeführers mit der «Eu-

rodac»-Datenbank ergab, dass er am 10. Oktober 2022 in Spanien dakty-

loskopisch erfasst worden war (SEM-Akte […]-5/1). Das SEM ersuchte die 
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spanischen Behörden deshalb am 20. April 2023 um Übernahme des Be-

schwerdeführers und dessen Sohnes gestützt auf Art. 13 Abs. 1 Dublin-III-

VO (SEM-Akte […]-12/7). Diese stimmten dem Ersuchen am 24. Mai 2023 

ausdrücklich zu (Art. 13 Abs. 1 Dublin-III-VO; SEM-Akte […]-24/2). Die Zu-

ständigkeit Spaniens ist somit grundsätzlich gegeben. 

5.  

5.1 Erweist es sich als unmöglich, einen Antragsteller in den zunächst als 

zuständig bestimmten Mitgliedstaat zu überstellen, da es wesentliche 

Gründe für die Annahme gibt, dass das Asylverfahren und die Aufnahme-

bedingungen für Antragsteller in diesem Mitgliedstaat systemische 

Schwachstellen aufweisen, die eine Gefahr einer unmenschlichen oder 

entwürdigenden Behandlung im Sinne des Artikels 4 der EU-Grundrechte-

charta mit sich bringen, so setzt der die Zuständigkeit prüfende Mitglied-

staat die Prüfung der in Kapitel III vorgesehenen Kriterien fort, um festzu-

stellen, ob ein anderer Mitgliedstaat als zuständig bestimmt werden kann. 

Kann keine Überstellung gemäss diesem Absatz an einen aufgrund der 

Kriterien des Kapitels III bestimmten Mitgliedstaat oder an den ersten Mit-

gliedstaat, in dem der Antrag gestellt wurde, vorgenommen werden, so wird 

der die Zuständigkeit prüfende Mitgliedstaat zum zuständigen Mitgliedstaat 

(Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO). 

5.2 Jeder Mitgliedstaat kann abweichend von Art. 3 Abs. 1 Dublin-III-VO 

beschliessen, einen bei ihm von einem Drittstaatsangehörigen oder Staa-

tenlosen gestellten Antrag auf internationalen Schutz zu prüfen, auch wenn 

er nach den in dieser Verordnung festgelegten Kriterien nicht für die Prü-

fung zuständig ist (Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO). Dieses sogenannte 

Selbsteintrittsrecht wird durch Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 

11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) konkretisiert. Gemäss dieser Be-

stimmung kann das SEM das Asylgesuch aus humanitären Gründen auch 

dann behandeln, wenn dafür gemäss Dublin-III-VO ein anderer Staat zu-

ständig wäre. Liegen individuelle völkerrechtliche Überstellungshinder-

nisse vor, ist der Selbsteintritt zwingend (BVGE 2015/9 E. 8.2.1). 

6.  

6.1 Gemäss konstanter Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 

weist das Asylverfahren in Spanien keine systemischen Schwachstellen im 

Sinne von Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO auf (vgl. anstelle vieler: Urteile des 

BVGer D-1336/2023 vom 17. März 2023 E. 7.1 und E-6013/2022 vom 

6. Januar 2023 E. 6.1 je m.w.H.). Der Beschwerdeführer bringt denn auch 

nichts vor, was Anlass zu einer Änderung der Rechtsprechung geben 
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könnte. Zumal er sich beschwerdeweise lediglich darauf beschränkt, seine 

Asylgründe geltend zu machen, und sich nicht zu seiner Wegweisung nach 

Spanien äussert. Die Anwendung von Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO ist daher 

nicht gerechtfertigt.  

6.2 Auch die Ausübung des Selbsteintrittsrechts nach Art. 17 Abs. 1 erster 

Satz Dublin-III-VO sowie Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 aufgrund von völkerrecht-

lichen Überstellungshindernissen fällt nicht in Betracht: Spanien ist Signa-

tarstaat der EMRK, des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen 

Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behand-

lung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der FK sowie des Zusatzprotokolls 

der FK vom 3. Januar 1967 (SR 0.142.301) und kommt seinen diesbezüg-

lichen völkerrechtlichen Verpflichtungen nach. Auch ist anzunehmen, Spa-

nien anerkenne und schütze die Rechte, die sich für Schutzsuchende aus 

den Richtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates 2013/32/EU 

vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und 

Aberkennung des internationalen Schutzes (sog. Verfahrensrichtlinie, 

ABl. L 180/96 vom 29. Juni 2013) sowie 2013/33/EU vom 26. Juni 2013 zur 

Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationa-

len Schutz beantragen (sog. Aufnahmerichtlinie, ABl. L 180/96 vom 

29. Juni 2013) ergeben. Die Vermutung, Spanien halte seine völkerrechtli-

chen Verpflichtungen ein, kann zwar im Einzelfall widerlegt werden. Dafür 

braucht es aber konkrete Indizien, die gegebenenfalls von der gesuchstel-

lenden Person glaubhaft darzutun sind (vgl. BVGE 2010/45 E. 7.4 f.; Urteil 

des BVGer D-5698/2017 vom 6. März 2018 E. 5.3.1). Solche sind weder 

den Akten noch der Beschwerde zu entnehmen. Der Beschwerdeführer 

vermag kein konkretes und ernsthaftes Risiko darzutun, die spanischen 

Behörden würden sich weigern, ihn aufzunehmen und seinen Antrag auf 

internationalen Schutz unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie 

zu prüfen. Es sind denn auch keine Gründe für die Annahme ersichtlich, 

Spanien werde in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement miss-

achten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein 

Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG ge-

fährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches 

Land gezwungen zu werden. Ausserdem vermag der Beschwerdeführer 

nicht darzutun, die ihn dort bei einer Rückführung erwartenden Bedingun-

gen seien derart schlecht, dass sie zu einer Verletzung von Art. 4 der EU-

Grundrechtecharta, Art. 3 EMRK oder Art. 3 FoK führen könnten. 

Wie das SEM erachtet auch das Bundesverwaltungsgericht den medizini-

schen Sachverhalt als genügend erstellt und einer Rückführung nach 



E-3089/2023 

Seite 8 

Spanien nicht entgegenstehend. Die aktenkundigen gesundheitlichen 

Probleme des Beschwerdeführers ([…], SEM-Akte […]-17/3) sind nicht ge-

eignet, eine Unzulässigkeit im Sinne der restriktiven Rechtsprechung 

(vgl. BVGE 2011/9 E. 7 mit Hinweisen auf die damalige Praxis des Euro-

päischen Gerichtshofs für Menschenrechte [EGMR] sowie das Urteil des 

EGMR Paposhvili gegen Belgien 13. Dezember 2016, Grosse Kammer 

41738/10, §§ 180–193 m.w.H.) zu begründen.  

Insgesamt liegen somit keine zwingenden Gründe für eine Anwendung der 

Ermessensklauseln von Art. 17 Dublin-III-VO vor.  

7.  

Gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts verfügt das SEM bei der 

Anwendung von Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 über einen Ermessensspielraum 

(vgl. BVGE 2015/9 E. 7 f.). Die angefochtene Verfügung ist unter diesem 

Blickwinkel nicht zu beanstanden; insbesondere sind den Akten keine Hin-

weise auf einen Ermessensmissbrauch oder ein Über- respektive Unter-

schreiten des Ermessens zu entnehmen. Der Vollständigkeit halber ist fest-

zuhalten, dass die Dublin-III-VO den Schutzsuchenden kein Recht ein-

räumt, den ihren Antrag prüfenden Staat selber auszuwählen (vgl. auch 

BVGE 2010/45 E. 8.3). 

8.  

Das SEM ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b 

AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten. Da 

dieser nicht im Besitz einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbe-

willigung ist, wurde die Überstellung nach Spanien in Anwendung von 

Art. 44 AsylG ebenfalls zu Recht angeordnet (Art. 32 Bst. a AsylV 1). 

9.  

Da das Fehlen von Überstellungshindernissen bereits Voraussetzung des 

Nichteintretensentscheides gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG ist, sind 

allfällige Vollzugshindernisse gemäss Art. 83 Abs. 3 und 4 AIG (SR 142.20) 

unter diesen Umständen nicht mehr zu prüfen (vgl. BVGE 2015/18 E. 5.2 

m.w.H.). 

10.  

Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen und die Verfügung 

des SEM zu bestätigen. Das Beschwerdeverfahren ist mit vorliegendem 

Urteil abgeschlossen, weshalb der Antrag auf Gewährung der 
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aufschiebenden Wirkung gegenstandslos geworden ist. Der angeordnete 

Vollzugsstopp fällt mir vorliegendem Urteil dahin. 

11.  

Das mit der Beschwerde gestellte Gesuch um Gewährung der unentgeltli-

chen Prozessführung ist abzuweisen, da die Begehren – wie sich aus den 

vorstehenden Erwägungen ergibt – aussichtlos waren, weshalb die Vor-

aussetzungen von Art. 65 Abs. 1 VwVG nicht erfüllt sind. Das Gesuch um 

Befreiung von der Kostenvorschusspflicht wird mit dem vorliegenden Ent-

scheid in der Sache gegenstandslos. 

12.  

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem Beschwerde-

führer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und auf insgesamt Fr. 750.– 

festzusetzen (Art. 1–3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die 

Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, 

SR 173.320.2]). 

 

 

(Dispositiv nächste Seite) 
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

2.  

Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung wird ab-

gewiesen. 

3.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 750.– werden dem Beschwerdeführer aufer-

legt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Versand des Urteils zugunsten 

der Gerichtskasse zu überweisen. 

4.  

Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführer, das SEM und die kantonale 

Migrationsbehörde. 

 

Die Einzelrichterin: Die Gerichtsschreiberin: 

  

Gabriela Freihofer Nina Ermanni 

 

 

Versand: 

 


